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Satzung 
zur 1. Änderung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke 

und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage der Stadt Erkrath 
– Entwässerungssatzung – vom 07.04.2014 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 7 des Gesetzes vom 01.10.2013 (GV NRW S. 564), des Wasserhaushaltsgesetzes des 
Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009, zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 07. August 2013 (BGBl. I S. 3154),  sowie der §§ 51 ff. des Was-
sergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 05.03.2013 (GV NRW S 133), hat der Rat der Stadt Erkrath am 25.03.2014 
folgende Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage – Entwässerungssatzung- vom 17.07.2013- 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Die Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlage – Entwässerungssatzung- vom 17.07.2013 wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 2 Nr. 6 e 
 
Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung zählt die Entsorgung des In-
halts von abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen, die in der Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 17.07.2013 geregelt ist. 
 
 
§ 4 Abs. 1 
 
Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige 
und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können. Dazu muss 
die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf dem 
Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft auch dann in unmittelbarer 
Nähe des Grundstücks, wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer 
Zugang zu einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. 
 
Die Stadt kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentli-
che Wohl nicht beeinträchtigt wird.  
 
Die Herstellung neuer oder die Erweiterung oder Änderung bestehender öffentlicher Kanali-
sationsanlagen kann nicht verlangt werden. 
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§ 4 Abs. 2 
 
Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage aus technischen, 
betrieblichen, topographischen oder ähnlichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet, 
besondere Maßnahmen erfordert oder besondere Aufwendungen oder Kosten verursacht, 
kann die Stadt den Anschluss versagen. Dies gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentü-
mer bereit erklärt, die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen. Die 
Stadt kann den Anschluss auch versagen, wenn die Voraussetzungen des § 53 Abs. 4 Satz 1 
LWG NRW zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag der Stadt auf den 
privaten Grundstückseigentümer durch die untere Wasserbehörde erfüllt sind. 
 
 
§ 7 Abs. 3, Tabelle 1, 1.5 
 
Kohlenwasserstoffe….20 mg/l 
 
 
§ 7 Abs.3a (hinzufügen) 
 
Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese Grenzwerte einzuhal-
ten, darf nicht erfolgen. 
 
 
§ 7 Abs. 4 – Abs. 9 
 
(4) Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder Konzentra-

tion festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem 
Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des 
Abwassers erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen 

als über die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit Einwilligung der Stadt 
erfolgen. 

 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die Stadt 

von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
(7) Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den 

 Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht be-
absichtigte Härte für den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls 
der Befreiung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann die Gemeinde auf Antrag zu-
lassen, dass Grund-, Drainage- und Kühlwasser der Abwasseranlage zugeführt wird. 
Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von der Gemeinde verlangten Nachweise 
beizufügen. 

 
(8) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das 
unter Verletzung der Absätze 1 und 2 erfolgt; 
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2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, dass die Grenzwerte nach Absatz 3 
nicht einhält. 

 
(9) Ist im Hinblick auf mögliche Störfälle der Anfall problematischer Abwässer (z.B. konta-

miniertes Löschwasser) nicht auszuschließen, so kann die Stadt vorsorglich verlangen, 
dass solche Abwässer gespeichert oder/und Absperrvorrichtungen eingebaut o-
der/und Absperrgeräte bereitgehalten werden. In einem solchen Fall muss der Stadt 
gegenüber der Nachweis erbracht werden, dass diese Abwässer unbedenklich in die 
öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden können oder auf welche andere Wei-
se sie ordnungsgemäß vom sonst Benutzungsberechtigten entsorgt werden. 

 
 
§ 7 Abs.10 – 11 
 
(entfallen) 
 
 
§ 8 
 
Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 
 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel- Heiz- oder Schmieröl 

sowie fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage 
in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges 
häusliches Abwasser gilt dieses jedoch nur, wenn die Stadt im Einzelfall verlangt, dass 
auch dieses Abwasser in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behan-
deln ist. 

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Stadt eine Vorbehandlung 

(Vorreinigung) auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errich-
tenden und zu betreibenden Abscheide- oder sonstigen Vorbehandlungsanlage an-
geordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers für die 
Stadt eine Pflicht zur Vorbehandlung nach dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 
(MinBl. NRW 2004, S. 583ff.) auslöst. Die vorstehende Vorbehandlungspflicht gilt ins-
besondere für Straßenbaulastträger, die das Straßenoberflächenwasser in die öffent-
liche Abwasseranlage einleiten. 

 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von Schlachtabwäs-

sern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Material der Kategorien 1, 2 
und 3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den Anschlussnehmer 
durch ein Feststoffrückhaltesystem mit einer maximalen Maschenweite von 2 mm 
geführt werden. 

 
(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb müssen 

den einschlägigen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die 
Stadt kann darüber hinausgehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb und die 
Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentli-
chen Abwasseranlage erforderlich ist. 
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(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind in Über-
einstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen der öf-
fentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 

 
 
§ 9 (1) 
 
Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflich-
tet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG 
NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem Grund-
stück anfällt (Anschlusszwang). 
 
 
§ 11 Abs. 1 
 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfallen-
den Niederschlagswassers, so hat er dies der Stadt anzuzeigen. Die Stadt verzichtet in die-
sem Fall auf die Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers gemäß § 53 Abs. 3 a 
Satz 2 LWG NRW, wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Niederschlagswassers auf 
dem Grundstück sichergestellt ist und ein Überlauf an den öffentlichen Kanal besteht, so 
dass eine Überschwemmung von Nachbar-Grundstücken durch Niederschlagswasser ausge-
schlossen werden kann. Ein Verzicht auf die Abwasserüberlassung kommt nach § 53 Abs. 3 a 
Satz 2 LWG NRW nur bei solchen Grundstücken in Betracht, die bereits an die öffentliche 
Abwasserkanalisation angeschlossen sind. 

 
 
§ 12  
 
Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 
 
(1) Führt die Stadt aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung mit-

tels eines Druckentwässerungsnetzes durch, hat der Grundstückseigentümer auf sei-
ne Kosten auf seinem Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für die Entwässe-
rung ausreichend bemessenen Druckpumpe sowie die dazugehörige Druckleitung bis 
zur öffentlichen Druckleitung herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, instand zu 
halten und gegebenenfalls zu ändern und zu erneuern. Die Entscheidung über Art, 
Ausführung, Bemessung und Lage des Pumpenschachtes, der Druckpumpe und der 
dazugehörigen Druckleitung trifft die Stadt. 

 
(2) Die Stadt kann den Grundstückseigentümer dazu verpflichten, mit einem geeigneten 

Fachunternehmer einen Wartungsvertrag abzuschließen, der eine Wartung der 
Druckpumpe entsprechend den Angaben des Herstellers sicherstellt. In diesem Fall ist  
der Wartungsvertrag der Stadt bis zur Abnahme der Druckleitung, des Pum-
penschachtes und der Druckpumpe vorzulegen. Für bereits bestehende Druckpum-
pen ist der Wartungsvertrag innerhalb von 6 Monaten nach Aufforderung vorzulegen. 

 
(3) Die Stadt kann den Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten verlangen. 
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(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbau-
ung oder Bepflanzung des Pumpenschachtes ist unzulässig. 

 
 
§ 15 
 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 
 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gilt die Ver-

ordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverord-
nung Abwasser – SüwVO Abw NRW 2013). Private Abwasserleitungen sind gemäß 
den §§ 60, 61 WHG, § 61 Abs. 1 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 so zu 
errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung ein-
gehalten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasser-
überlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW gegenüber der Stadt bzw. Gemein-
de. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch 

anerkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 2013 durchgeführt werden. 
 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte 

private Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder 
mit diesem vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen 
unter der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie 
zugehörige Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen 
von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwV Abw NRW Abwasserleitungen, die zur 
alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in dichten 
Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt 
wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprü-

fung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 
SüwVO Abw NRW 2013. Nach § 8 Abs. 2 SüwV Abw NRW 2013 hat der Eigentümer 
des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW 2013 der Erbbauberechtigte 
private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder 
nach ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit 
prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen 
ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO Abw NRW 2013. Legt die 
Stadt bzw. Gemeinde darüber hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 53 Abs. 1 e 
Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die betroffenen Grundstückseigen-
tümer bzw. Erbbauberechtigten durch die Stadt/Gemeinde hierüber im Rahmen der 
ihr obliegenden Unterrichtungs- und Beratungspflicht (§ 53 Abs. 1 e Satz 3 LWG NRW) 
informiert. Das gleiche gilt, wenn die Stadt bzw. Gemeinde Satzungen nach altem 
Recht gemäß § 53 Abs. 1 e Satz 2 LWG NRW fortführt. 

 
(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 8 
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Abs. 1 Satz 4 SüwV Abw NRW 2013 gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 
als allgemein anerkannte Regeln der Technik, soweit die SüwVO Abw NRW 2013 kei-
ne abweichenden Regelungen trifft. 

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 ist das Ergebnis der Zustands- und 

Funktionsprüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2013 
zu dokumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwAbw 
NRW 2013 genannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der 
Stadt bzw. Gemeinde durch den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten (§ 
8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 SüwVO Abw NRW 2013) unverzüglich nach Erhalt vom Sachkun-
digen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt bzw. Gemeinde 
erfolgen kann. 

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüch-

tigkeit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW 2013 keiner er-
neuten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prü-
fung geltenden Anforderungen entsprochen haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich 

aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungs-
fristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 kann die Stadt bzw. Gemeinde gemäß § 
10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall 
entscheiden. 

 
 
§ 22 Abs. 1 Nr.9 
 
§§ 12 Abs. 4, 13 Abs. 3a 
die Pumpenschächte, die Inspektionsöffnungen oder Einsteigeschächte nicht frei zugänglich 
hält;  
 
 
§ 22 Abs. 1 Nr. 12 
 
§ 15 
die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung der Stadt  entge-
gen § 15 Abs. 6 Satz 3 dieser Satzung nicht vorlegt. 
 
 

§ 2 
 

Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Erkrath, den 07.04.2014    
 
          In Vertretung 
 
 
          Schwab-Bachmann 
          Beigeordneter 
 
 

*** 
 
 

Satzung  
zur 1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung  

zur Entwässerungsatzung der Stadt Erkrath vom 07.04.2014 
 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) und der §§ 1, 2, 4, 6, 7, 8 und 10 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NW 
S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NRW S. 687), und der §§ 53 c und  
65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 05.03.2013 (GV NRW S. 133), hat der Rat der Stadt Erkrath am 
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25.03.2014 folgende Satzung zur 1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung der Stadt Erkrath vom 17.07.2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 9 Absatz 5 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 17.07.2013 wird wie 
folgt geändert: 
 
(5) Die Schmutzwassergebühren betragen ab dem 01.01.2014 je cbm Schmutzwasser jähr-
lich: 
 
a) Bei Nichtmitgliedern von Wasserwirtschaftsverbänden mit Kanalanschluss 1,81 €; 
b) bei Mitgliedern von Wasserwirtschaftsverbänden gemäß § 9 Abs. 10 dieser Satzung 0,76 

€. 
 
Abweichend davon beträgt die Schmutzwassergebühr je cbm Schmutzwasser vom 
01.01.2009 bis zum 31.12.2009 jährlich: 
 
a) Bei Nichtmitgliedern von Wasserwirtschaftsverbänden mit Kanalanschluss 1,93 €; 
b) bei Mitgliedern von Wasserwirtschaftsverbänden gemäß § 9 Abs. 10 dieser Satzung 0,94 

€. 
 
Abweichend davon beträgt die Schmutzwassergebühr je cbm Schmutzwasser vom 
01.01.2010 bis zum 31.12.2013 jährlich: 
 
a) Bei Nichtmitgliedern von Wasserwirtschaftsverbänden mit Kanalanschluss 1,97 € 
b) bei Mitgliedern von Wasserwirtschaftsverbänden gemäß § 9 Abs. 10 dieser Satzung 0,98 

€. 
 
 
§ 10 Absatz 4 
 
Die Niederschlagswassergebühren betragen ab dem 01.01.2014 für jeden Quadratmeter 
bebauter und / oder befestigter Fläche im Sinne des Absatzes 1 jährlich 0,94 €. 
 
Abweichend davon beträgt die Niederschlagswassergebühr für jeden Quadrat-meter bebau-
ter und / oder befestigter Fläche vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 jährlich 0,97 €. 
 
Abweichend davon beträgt die Niederschlagswassergebühr für jeden Quadrat-meter bebau-
ter und / oder befestigter Fläche vom 01.01.2010 bis 31.12.2013 jährlich 1,02 €. 

 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Erkrath, den 07.04.2014 
 
          In Vertretung  
 
 
          Schwab-Bachmann 
          Beigeordneter 

 
 

*** 
 
 

Satzung 
zur Aufhebung der 1. Satzung der Stadt Erkrath zur 

Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen 
gemäß § 61 a Abs. 5 Landeswassergesetz NRW vom 07.04.2014 

 
 
Aufgrund § 7 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 01.10.2013 (GV NRW S. 564), hat der Rat der 
Stadt Erkrath in seiner Sitzung am 25.03.2014 folgende Satzung zur Aufhebung der 1. Sat-
zung der Stadt Erkrath zur Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten 
Abwasserleitungen gemäß § 61a Abs. 5 Landeswassergesetz NRW vom 18.12.2009 beschlos-
sen: 
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§ 1  Aufhebung 
 
Die 1. Satzung der Stadt Erkrath zur Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von 
privaten Abwasserleitungen gemäß § 61a Abs. 5 Landeswassergesetz NRW vom 18.12.2009 
wird aufgehoben. 
 
 

§ 2  Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Erkrath, den 07.04.2014         
 
          In Vertretung 
 
 
          Schwab-Bachmann 
          Beigeordneter 
 
 

*** 
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Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
in den Ortsteilen Alt-Erkrath und Unterfeldhaus vom 07.04.2014 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden-
öffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006, S. 516 ff.) - zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV. NRW. S. 208) - wird für die Stadt Erkrath gemäß dem 
Beschluss des Rates vom 25.03.2014 verordnet: 

 
 

§ 1 
Freigabe von Sonntagen 

 
Die in den nachfolgend näher bestimmten Ortsteilen der Stadt Erkrath gelegenen Verkaufs-
stellen dürfen an den folgenden Sonntagen im Jahr 2014 geöffnet sein: 
 

1. im Ortsteil Alt-Erkrath  
a. am 06.07.2014 anlässlich eines Sommerfestes  

in der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr, 
 

b. am 21.12.2014 anlässlich eines Weihnachtsmarktes  
in der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr. 
 

2. im Ortsteil Unterfeldhaus  
a. am 07.09.2014 anlässlich eines Herbstfestes  

in der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr, 
 

b. am 21.12.2014 anlässlich eines Weihnachtsmarktes  
in der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr. 

 
 

§ 2 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen des § 1 Verkaufs-

stellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 13 Abs. 2 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 

€ 500 geahndet werden. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Ver-
ordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b)  die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
Erkrath, den 07.04.2014 
    
         In Vertretung 
 
 
         Schwab-Bachmann 

Beigeordneter 
 
 

*** 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Eine Ordnungsverfügung gegen Frau Ann-Kathrin Steffen, * am 08.04.2014 in Bonn, letzte 
bekannte Anschrift Rathelbecker Weg 55 in 40699 Erkrath, hinsichtlich der Beseitigung, Ver-
wahrung und Verwertung eines in Erkrath abgestellten Kraftfahrzeuges vom Typ Volkswagen 
Golf, amtliches Kennzeichen ME-AJ 804, kann nicht zugestellt werden. Der derzeitige Auf-
enthaltsort der Frau Steffen ist unbekannt.  
 
Die Ordnungsverfügung wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gem. §§ 1 und 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungs-
gesetz – LZG NRW vom 07.04.2006) zugestellt.  
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Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung wird in der Zeit vom 09.04. bis zum 
23.04.2014 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Erkrath sowie durch Aushang an 
der dazu vorgesehenen Stelle im Rathaus der Stadt Erkrath, Bahnstr. 16, bekannt gemacht.  
 
Die vorbenannte Ordnungsverfügung kann beim Bürgermeister der Stadt Erkrath, Bürger- 
und Ordnungsamt, Herrn Döhr, Zimmer 001, Bahnstr. 16 in 40699 Erkrath eingesehen wer-
den. 
 
Sprechzeiten: Montag – Freitag  08.00 – 12.00 Uhr  
   Montag – Donnerstag 13.30 – 16.00 Uhr 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als zugestellt, wenn seit der Veröffentli-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind, also mit Ablauf des 23.04.2014.  
 
Erkrath, den 07.04.2014 
 
 
Stadt Erkrath  
Der Bürgermeister   
Im Auftrag 
 
Döhr  

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Sitzungstermine 
 
April 2014 
 

Wahlausschuss Donnerstag 10.04.2014 17.00 Uhr 
kleiner Sitzungssaal des 
Rathauses, Bahnstr. 16 

Seniorenrat Donnerstag 24.04.2014 16.00 Uhr 
Sockelgeschossraum, 
Verwaltungsgebäude 
Kaiserhof, Bahnstr. 2 
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